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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) FÜR DAS BILDUNGS- UND TAGUNGSHAUS DER STIFTUNG CHRISTLICH-SOZIALE POLITIK E.V. 

 
1 GELTUNGSBEREICH 

Diese AGB gelten für Verträge über die mietweise Überlassung von Tagungshaus-
Gästezimmern zur Beherbergung, Konferenz-, Bankett- und Veranstaltungsräumen 
des Tagungshauses sowie alle in diesem Zusammenhang für den Kunden erbrach-
ten weiteren Leistungen und Lieferungen des Tagungshauses (Arrangement). Der 
Begriff „Tagungshausaufnahmevertrag“ umfasst und ersetzt folgende Begriffe: Be-
herbergungs-, Gastaufnahme-, Tagungshaus-, Tagungshauszimmervertrag. 

1.1 Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Zimmer sowie deren Nutzung 
zu anderen als Beherbergungszwecken bedürfen der vorherigen Zustimmung des 
Tagungshauses in Textform, wobei § 540 Absatz 1 Satz 2 BGB abbedungen wird, 
soweit der Kunde nicht Verbraucher ist.  

1.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung, wenn dies 
vorher ausdrücklich und zumindest in Textform (E-Mail, Fax etc.) vereinbart wurde. 

2 VERTRAGSABSCHLUSS, -PARTNER, VERJÄHRUNG 

2.1 Vertragspartner sind das Tagungshaus und der Kunde. Der Vertrag kommt durch 
die Annahme des Antrags des Kunden durch das Tagungshaus zustande. Dem Ta-
gungshaus steht es dabei frei, die Zimmerbuchung in Textform zu bestätigen. 

2.2 Hat ein Dritter für den Kunden bestellt, haftet er dem Tagungshaus gegenüber 
zusammen mit dem Kunden als Gesamtschuldner für alle Verpflichtungen aus dem 
Vertrag. 

2.3 Alle Ansprüche gegen das Tagungshaus verjähren grundsätzlich in einem Jahr ab 
dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Schadensersatzansprüche verjähren kennt-
nisabhängig in fünf Jahren, soweit sie nicht auf einer Verletzung des Lebens, des 
Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen. Diese Schadensersatzansprü-
che verjähren kenntnisunabhängig in zehn Jahren. Die Verjährungsverkürzungen 
gelten nicht bei Ansprüchen, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Tagungshauses beruhen. 

3 LEISTUNGEN, PREISE, ZAHLUNG, AUFRECHNUNG 

3.1 Das Tagungshaus ist verpflichtet, die vom Kunden gebuchten Zimmer bereitzuhal-
ten und die vereinbarten Leistungen zu erbringen. 

3.2 Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung und die von ihm in An-
spruch genommenen weiteren Leistungen des Tagungshauses zu zahlen. Dies gilt 
auch für vom Kunden direkt oder über das Tagungshaus beauftragte Leistungen, 
die durch Dritte erbracht und vom Tagungshaus verauslagt werden. 

3.3 Die vereinbarten Preise umfassen die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gelten-
den Steuern und lokalen Abgaben. Bei Änderung der gesetzlichen Umsatzsteuer 
oder der Neueinführung, Änderung oder Abschaffung lokaler Abgaben auf den Leis-
tungsgegenstand nach Vertragsschluss werden die Preise entsprechend ange-
passt. Bei Verträgen mit Verbrauchern gilt dieses nur, wenn der Zeitraum zwischen 
Vertragsabschluss und Vertragserfüllung vier Monate überschreitet. 

3.4 Das Tagungshaus kann seine Zustimmung zu einer vom Kunden gewünschten 
nachträglichen Verringerung der Anzahl der gebuchten Zimmer, der Leistung des 
Tagungshauses oder der Aufenthaltsdauer des Kunden davon abhängig machen, 
dass sich der Preis für die Zimmer und/oder für die sonstigen Leistungen des Ta-
gungshauses erhöht. 

3.5 Eine Erhöhung der Anzahl der Teilnehmer von Veranstaltungen muss spätestens 
zehn Werktage vor Veranstaltungsbeginn der Reservierungsabteilung schriftlich 
mitgeteilt werden; sie bedarf der Zustimmung des Tagungshauses. Im Fall der Ab-
weichung nach oben wird die tatsächliche Teilnehmerzahl berechnet. Bei einer Ab-
weichung der Teilnehmerzahl von mehr als 10 % ist das Tagungshaus berechtigt, 
die vereinbarten Preise neu festzusetzen sowie die bestätigten Räume zu tauschen, 
es sei denn, dass dies dem Kunden unzumutbar ist. Verschieben sich ohne vorheri-
ge schriftliche Zustimmung des Tagungshauses die vereinbarten Anfangs- und 
Schlusszeiten der Veranstaltung, so kann das Tagungshaus zusätzliche Kosten der 
Leistungsbereitschaft in Rechnung stellen, es sei denn, das Tagungshaus trifft ein 
Verschulden.  

3.6 Rechnungen des Tagungshauses ohne Fälligkeitsdatum sind binnen zehn Tagen 
ab Zugang der Rechnung ohne Abzug zahlbar. Das Tagungshaus kann die unver-
zügliche Zahlung fälliger Forderungen jederzeit vom Kunden verlangen. Bei Zah-
lungsverzug ist das Tagungshaus berechtigt, die jeweils geltenden gesetzlichen 
Verzugszinsen in Höhe von derzeit 8 % bzw. bei Rechtsgeschäften, an denen ein 
Verbraucher beteiligt ist, in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz zu verlangen. 
Dem Tagungshaus bleibt der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten. 

3.7 Das Tagungshaus ist berechtigt, bei Vertragsschluss vom Kunden eine angemes-
sene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung, zum Beispiel in Form einer Kreditkar-
tengarantie, zu verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungstermine 
müssen im Vertrag in Textform vereinbart werden.  

4 RÜCKTRITT DES KUNDEN (ABBESTELLUNG, STORNIERUNG)/  
NICHTINANSPRUCHNAHME DER LEISTUNGEN DES TAGUNGSHAUSES (NO SHOW) 

4.1 Bei Rücktritt des Kunden von dem mit dem Tagungshaus geschlossenen Vertrag ist 
das Tagungshaus berechtigt, die vereinbarte Miete/das Arrangement in Rechnung 
zu stellen, auch wenn der Kunde die vertraglich vereinbarten Leistungen nicht in 
Anspruch nimmt sofern dem Tagungshaus eine Weitervermietung nicht mehr mög-
lich oder zumutbar ist. Dies gilt nicht in Fällen des Leistungsverzuges des Tagungs-
hauses oder einer von ihm zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistungserbringung.  

4.2 Sofern zwischen dem Tagungshaus und dem Kunden ein Termin zum kostenfreien 
Rücktritt vom Vertrag vereinbart wurde (Option), kann der Kunde bis dahin vom Ver-
trag zurücktreten, ohne Zahlungs- oder Schadensersatzansprüche des Tagungs-
hauses auszulösen. Das Rücktrittsrecht des Kunden erlischt, wenn er nicht bis zum 
vereinbarten Termin sein Recht zum Rücktritt gegenüber dem Tagungshaus ausübt.  

4.3 Bei vom Kunden nicht in Anspruch genommenen Tagungshauszimmern hat das 
Tagungshaus die Einnahme aus anderweitiger Vermietung der Tagungshauszim-
mer sowie die eingesparten Aufwendungen anzurechnen.  

 

 

 

 

4.4 Ausfallgebühren bei Veranstaltungen mit Übernachtungen oder Tagesveran-
 staltungen:  
 60-40  Kalendertage vor Ankunft: 20% des Arrangement-Umsatzes 
 39-30  Kalendertage vor Ankunft: 40% des Arrangement-Umsatzes 
 29-14  Kalendertage vor Ankunft: 60% des Arrangement-Umsatzes 
 13 - 3  Kalendertage vor Ankunft: 80% des Arrangement-Umsatzes 
 2 - 0  Kalendertage vor Ankunft: 100% des Arrangement-Umsatzes 

4.5 War zum Zeitpunkt des Rücktritts des Kunden noch kein Arrangement festgelegt, so 
wird bei Tagungen, die für den vorgesehenen Zeitraum günstigste Pauschale der 
Berechnung zu Grunde gelegt.  

Bei privaten Feiern erfolgt die Berechnung des Speiseumsatzes nach der Formel:  

Buffetpreis x Personenzahl 

5 RÜCKTRITT DES TAGUNGSHAUSES 

5.1 Das Tagungshaus ist berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag 
außerordentlich zurückzutreten, insbesondere falls 

- Höhere Gewalt oder andere vom Tagungshaus nicht zu vertretende Umstände, 
die die Erfüllung des Vertrages unmöglich machen; 

- Zimmer oder Räume schuldhaft unter irreführender oder falscher Angabe oder 
Verschweigen wesentlicher Tatsachen gebucht werden; wesentlich kann dabei 
die Identität des Kunden, die Zahlungsfähigkeit oder der Aufenthaltszweck sein; 

- das Tagungshaus begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Inan-
spruchnahme der Leistung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit 
oder das Ansehen des Tagungshauses in der Öffentlichkeit gefährden kann, oh-
ne dass dies dem Herrschafts- bzw. Organisationsbereich des Tagungshaus zu-
zurechnen ist;  

- der Zweck bzw. der Anlass des Aufenthaltes gesetzes- oder sittenwidrig ist 

- sofern sich nach Abschluss des Vertrages herausstellt, dass die Veranstaltung in 
einem derartigen Maße gegen die Grundsätze des christlich-sozialen Menschen-
bildes verstößt, dass dem Tagungshaus die Durchführung des Vertrages unzu-
mutbar ist, ist das Tagungshaus zum sofortigen Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

5.2 Der berechtigte Rücktritt des Tagungshauses begründet keinen Anspruch des 
Kunden auf Schadensersatz. 

6 ZIMMERBEREITSTELLUNG, -ÜBERGABE UND -RÜCKGABE 

6.1 Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung bestimmter Zimmer, 
soweit dieses nicht ausdrücklich vereinbart wurde. 

6.2 Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 14:00 Uhr des vereinbarten Anreisetages 
zur Verfügung. Der Kunde hat keinen Anspruch auf frühere Bereitstellung. 

6.3 Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem Tagungshaus spätestens um 
9:00 Uhr geräumt zur Verfügung zu stellen. Danach kann das Tagungshaus auf-
grund der verspäteten Räumung des Zimmers für dessen vertragsüberschreitende 
Nutzung bis 18:00 Uhr 50 % des vollen Logispreises (Listenpreises) in Rechnung 
stellen, ab 18:00 Uhr 90 %. Vertragliche Ansprüche des Kunden werden hierdurch 
nicht begründet. Ihm steht es frei nachzuweisen, dass dem Tagungshaus kein oder 
ein wesentlich niedrigerer Anspruch auf Nutzungsentgelt entstanden ist. 

7 HAFTUNG DES TAGUNGSHAUSES 

7.1 Das Tagungshaus haftet für von ihm zu vertretende Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Weiterhin haftet es für sonstige 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Tagungshauses beziehungsweise auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verlet-
zung von vertragstypischen Pflichten des Tagungshauses beruhen. Einer Pflichtver-
letzung des Tagungshauses steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen gleich. Weitergehende Schadensersatzansprüche sind, soweit in die-
ser Ziffer 7 nicht anderweitig geregelt, ausgeschlossen. Sollten Störungen oder 
Mängel an den Leistungen des Tagungshauses auftreten, wird das Tagungshaus 
bei Kenntnis oder auf unverzügliche Rüge des Kunden bemüht sein, für Abhilfe zu 
sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, das ihm Zumutbare beizutragen, um die Störung 
zu beheben und einen möglichen Schaden gering zu halten. 

7.2 Für eingebrachte Sachen im Tagungshauszimmer haftet das Tagungshaus dem 
Kunden gegenüber nach den gesetzlichen Bestimmungen. Das Tagungshaus emp-
fiehlt die Nutzung des an der Rezeption befindlichen Tagungshaussafes. Sofern der 
Gast Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten mit einem Wert von mehr als 800,- Euro 
oder sonstige Sachen mit einem Wert von mehr als 3.500,- Euro einzubringen 
wünscht, bedarf dies einer gesonderten Aufbewahrungsvereinbarung mit dem Ta-
gungshaus.  

7.3 Soweit dem Kunden ein Stellplatz in der Garage oder auf dem Parkplatz des 
Tagungshauses, auch gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt wird, kommt dadurch 
kein Verwahrungsvertrag zustande. Bei Abhandenkommen oder Beschädigungen 
auf dem Grundstück des Tagungshauses oder von diesem angemieteter Flächen 
abgestellter oder rangierter Kraftfahrzeuge und deren Inhalte haftet das Tagungs-
haus nur nach Maßgabe der vorstehenden Ziffer 7.1, Sätze 1 bis 4. 

8 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

8.1 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, der Antragsannahme oder dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sollen in Textform erfolgen. Einseitige Ände-
rungen oder Ergänzungen durch den Kunden sind unwirksam. 

8.2 Erfüllungs- und Zahlungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand – auch für 
Scheck- und Wechselstreitigkeiten – ist im kaufmännischen Verkehr Königswinter - 
Sofern ein Vertragspartner die Voraussetzung des § 38 Absatz 2 ZPO erfüllt und 
keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, gilt als Gerichtsstand Königswinter. 

8.3 Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts und des Kollisions-
rechts ist ausgeschlossen. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirk-
sam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

 

 


